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ist Geschäftsführendes 

Präsidialmitglied des Deutschen 

Städte- und Gemeindebundes. 

Der Deutsche Städte- und 

Gemeindebund vertritt die Interessen 

der Kommunalen Selbstverwaltung der 

Städte und Gemeinden in Deutschland 

und Europa. Über seine Mitglieds- 

verbände repräsentiert er rund 11.000 

Kommunen in Deutschland. 

 

Mitgliedsverbände 

• Bayerischer Gemeindetag  

• Gemeinde- und Städtebund 

Rheinland-Pfalz  

• Gemeinde- und Städtebund 

Thüringen  

• Gemeindetag Baden-Württemberg  

• Hessischer Städte- und 

Gemeindebund  

• Hessischer Städtetag  

• Niedersächsischer Städte- und 

Gemeindebund  

• Niedersächsischer Städtetag  

• Saarländischer Städte- und 

Gemeindetag  

• Sächsischer Städte- und 

Gemeindetag  

• Schleswig-Holsteinischer 

Gemeindetag  

• Städte- und Gemeindebund 

Brandenburg  

• Städte- und Gemeindebund 

Nordrhein-Westfalen  

• Städte- und Gemeindebund Sachsen-

Anhalt  

• Städte- und Gemeindetag 

Mecklenburg-Vorpommern  

• Städtebund Schleswig-Holstein  

• Städtetag Rheinland-Pfalz 

Hochwasserschutz und Schutz vor Ex-
tremwetterereignissen weiter verbessern 

 
Die Ende Mai 2016 in weiten Teilen 
Deutschlands aufgetretenen Un-
wetter haben klargemacht: Städte 
und Gemeinden müssen sich im-
mer häufiger und ohne längere 
Vorwarnzeiten auf Extremwetter- 
und Starkregenereignisse und 
deren schlimme Folgen einstellen. 
Hierbei haben die in verschiede-
nen Regionen aufgetretenen 
Starkregen mit bis zu 100 Liter 
oder mehr Niederschlag pro 
Quadratmeter in wenigen Stunden 
gezeigt, dass es keinen absoluten 
Schutz gegen punktuell auftreten-
de Naturkatastrophen gibt. 
Gleichwohl muss beim Thema 
„Hochwasser- und Starkregenvor-
sorge“ ein Umdenken stattfinden, 
um Schäden zukünftig zu mini-
mieren und den Schutz von Men-
schen und Sachwerten weiter zu 
verbessern. 
 
Den Städten und Gemeinden kommt 
eine zentrale Rolle bei der Frage 
nach einem effektiven Schutz vor 
Hochwasser und Extremwetterereig-
nissen zu. Sie vergrößern bereits 
heute durch die Steuerung der Flä-
chennutzung, der Infrastruktur- und 
der Siedlungsentwicklung Rückhalte-
räume für das Wasser und vermin-
dern hiermit das Schadenspotenzial. 
Bund und Länder müssen die Kom-
munen aber in der Umsetzung kon-
kreter Schutzmaßnahmen „vor Ort“ 
auch in Zukunft finanziell unterstüt-
zen und das Vorgehen – über Län-
dergrenzen hinweg – koordinieren.  
 
Städte und Gemeinden brauchen 
einen gestärkten Handlungsrahmen, 
um die Erfordernisse des Hochwas-
serschutzes und der Starkregenvor-
sorge effektiver umsetzen zu kön-
nen. 

 
Länderübergreifende  

Koordinierung erforderlich 
 
Hochwasser macht nicht an Landes-
grenzen Halt. Daher ist es sinnvoll, 
länderübergreifend in Flusseinzugs-
gebieten – unter Einbeziehung der 
betroffenen Städte und Gemeinden – 
zu handeln. Auf Länderebene muss 
vor allem eine Zusammenarbeit bei 
der Festlegung und Umsetzung von 
Hochwasser-Aktionsplänen und 
auch die dezentrale Rückhaltung von 
Hochwasser über die Landesgren-
zen hinweg sichergestellt werden. 
Die derzeit laufende Umsetzung der 
EU-Hochwasserrisikomanagement-
Richtlinie in Deutschland bietet Ge-
legenheit, die bereits bestehenden 
Organisations- und Kommunikati-
onsstrukturen zu überprüfen und 
gemeinsame Hochwasserschutz-
konzepte zu erarbeiten beziehungs-
weise weiter zu verbessern. 
 

Wasser braucht mehr Raum 
 – Risiken managen 

 
Die Hochwasser- und Starkregener-
eignisse der vergangenen Jahre 
haben vor Augen geführt, dass eine 
sinnvolle Vorsorge ausreichende 
Hochwasserrückhalteräume voraus-
setzt. Die bislang verfügbar gemach-
ten Flächen reichen nicht aus, um 
den Hochwasserspitzen wirksam 
begegnen zu können. Bund und 
Länder sind daher aufgefordert, den 
Wasserrückhalt an Flüssen durch 
steuerbare Flutpolder sowie Deich-
rückverlegungen weiter zu verbes-
sern. Steuerbare Flutpolder, die 
anlassbezogen geöffnet werden 
können, um Hochwasserspitzen zu 
kappen, sollten vorrangig ausgebaut  

STATEMENT ZUM HOCHWASSERSCHUTZ  DER AUTOR 



 
 

 
Deutscher Städte- und Gemeindebund │ Marienstraße 6 │ 12207 Berlin │ Telefon 030 77307-0 │ Telefax 030 77307-222 │ E-Mail: dstgb@dstgb.de 

Mittwoch, 1. Juni 2016│ www.dstgb.de │ position@dstgb.de 

werden. Diese sind neben der 
Reaktivierung von Auen eine effek-
tive Maßnahme. In diesem Zu-
sammenhang müssen die Länder 
prüfen, inwieweit zukünftig auch 
leichter auf landwirtschaftliche 
Flächen als Retentionsflächen 
zurückgegriffen werden kann.  
 
Mit Blick auf Starkregenüberflutun-
gen ist festzustellen, dass die re-
guläre Straßenentwässerung und 
die Abwasserinfrastrukturen ext-
reme Wassermengen nicht immer 
ableiten können. Daher empfiehlt 
sich aus kommunaler Sicht eine 
Bestandsaufnahme und Schwach-
stellenanalyse, um geeignete 
Maßnahmen zur Prävention zu 
identifizieren und umzusetzen. 
Neben einer punktuellen Anpas-
sung der Kanalisation kommt hier-
bei insbesondere auch eine Ver-
besserung der oberirdischen Re-
genrückhaltung sowohl außerhalb 
wie innerhalb der Städte und Ge-
meinden in Betracht. Durch die 
Planung und Nutzung multifunktio-
naler urbaner Retentionsräume 
(Freiflächen, Spiel- und Aufent-
haltsflächen) kann ein wichtiger 
Beitrag zur Überflutungsvorsorge 
geleistet werden. 
 

Technischen  
Hochwasserschutz  

ausbauen 
 
Neben der Schaffung Rückhalte-
räumen ist eine konsequente Fort-
setzung des technischen Hoch-
wasserschutzes erforderlich. Die 
zurückliegenden Hochwasserer-
eignisse haben gezeigt, dass sich 
der Aufwand für technische 
Schutzmaßnahmen wie Notentlas-
tungen, Spundwände oder auch 
mobile Hochwasserschutzmaß-
nahmen häufig auszahlt. Je nach 
regionalen und örtlichen Rahmen-
bedingungen sind derartige Hoch-
wasserschutzmaßnahmen – so-
weit noch nicht vorhanden – vor-
zusehen und im Rahmen einer 

koordinierten Hochwasservorsorge 
mit zu betrachten.  
 
Darüber hinaus müssen vorhan-
dene Deiche fachgerecht unterhal-
ten beziehungsweise erneuert und 
– soweit nach den Hochwasserbe-
drohnungsszenarien erforderlich – 
ausgebaut werden. 
 

Nationales  
Hochwasserschutzprogramm  

zügig umsetzen 

 

Das im Oktober 2014 von Bund 
und Ländern verabschiedete Nati-
onale Hochwasserschutzpro-
gramm muss nicht nur finanziert, 
sondern auch zügig umgesetzt 
werden. Angesichts der nach wie 
vor notwendigen Maßnahmen zum 
Wasserrückhalt in hochwasserge-
fährdeten Bereichen sowie dem 
Ausbau von technischen Schutz-
maßnahmen ist dies unabdingbar. 
Denn es gilt: Das nächste Hoch-
wasser kommt bestimmt! 
 
Aus kommunaler Sicht darf die 
Förderung von Hochwasser-
schutzmaßnahmen aber nicht auf 
halber Strecke stehen bleiben. Die 
Hälfte der regulierten Überflu-
tungsschäden resultiert aus lokal 
begrenzten Extremwetterereignis-
sen. Bund und Länder dürfen da-
her ihre Förderung nicht nur auf 
Großprojekte wie Deichrückverle-
gungen und Flutpolder konzentrie-
ren, sondern müssen auch die 
Folgen von Starkniederschlägen, 
die in Städten und Gemeinden 
häufig verheerende Auswirkungen 
haben, berücksichtigen. Effektiver 
Schutz vor Hochwasser, das durch 
Starkregen verursacht wird, kann 
nur erreicht werden, wenn auch 
Maßnahmen vor Ort wie die Schaf-
fung von Regenrückhaltebecken 
oder eine bessere Dimensionie-
rung der Kanäle mit betrachtet und 
von Bund und Ländern langfristig 
finanziell gefördert werden. 
 

Beschleunigung von  
Planverfahren sicherstellen 

 
Ein Blick in die Planungspraxis 
belegt, dass Verfahren zur Ge-
nehmigung und Errichtung von 
Maßnahmen des Hochwasser-
schutzes beziehungsweise der 
Hochwasservorsorge kompliziert 
und zeitintensiv sind. Damit wird 
die Sicherstellung eines effektiven 
Hochwasserschutzes insbesonde-
re in Städten und Gemeinden ge-
fährdet. Planverfahren müssen 
daher beschleunigt werden, sofern 
es sich um Hochwasserschutz-
maßnahmen von überörtlicher 
Bedeutung handelt. Dieses könnte 
über die Befreiung von der Ver-
pflichtung zur Ausweisung von 
Ausgleichsflächen, Fristverkür-
zungsmöglichkeiten im Bereich der 
Öffentlichkeitsbeteiligung oder die 
Verkürzung des gerichtlichen In-
stanzenzuges im Falle von Klagen 
gegen Hochwasserschutzmaß-
nahmen erreicht werden. Darüber 
hinaus erscheint es sinnvoll, das 
Küstenschutzprivileg des § 68 Abs. 
2 S. 2 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) auf Hochwasserschutz-
maßnahmen auszudehnen und für 
Ertüchtigungsmaßnahmen von 
Deichen und Dammbauten unter 
Berücksichtigung des geltenden 
Technikstandards von Genehmi-
gungserfordernissen abzusehen.  
 

Integrierte kommunale  
Hochwasserschutzkonzepte 

 
Städte und Gemeinden können 
ihrerseits einen wichtigen Beitrag 
zur Hochwasservorsorge leisten. 
In der Praxis ist es Aufgabe der 
Kommunen, insbesondere durch 
Steuerung der Flächennutzung, 
der Infrastruktur- und der Sied-
lungsentwicklung Rückhalteräume 
für das Wasser zu vergrößern und 
damit auch das Schadenspotenzial 
zu vermindern. Darüber hinaus 
bietet sich die Erarbeitung inte-
grierter kommunaler Hochwasser- 
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schutzkonzepte in Abstimmung mit 
den Nachbarkommunen sowie den 
jeweiligen Ländern an, die eine 
Gewässerentwicklungsplanung, 
Katastrophenschutz-Einsatzpläne, 
Optimierung des technischen 
Hochwasserschutzes in den 
Kommunen sowie eine gezielte 
Öffentlichkeitsarbeit einschließt.  
 

Beratung und Einbindung 
der Bürger 

 
Ein zentraler Baustein der kom-
munalen Hochwasservorsorge ist 
zudem die aktive Einbindung der 
Bürgerinnen und Bürger. Es muss 
ein allgemeines „Hochwasserbe-
wusstsein“ geschaffen werden. 
Von zentraler Bedeutung ist in 
diesem Zusammenhang die Kom-
munikation mit der Bevölkerung. 
Notwendig ist eine Aufklärung über 
Hochwasserereignisse sowie über 
geeignete Prävention „vor Ort“. 
Hierbei sollte auch über Möglich-
keiten von baulichen Maßnahmen 
an Gebäuden informiert werden. 
Erforderlich ist eine aktive Zu-
sammenarbeit von Kommunen, 
Feuer- und Wasserwehr, Landes- 
und Bundespolizei sowie THW und 
sonstigen Institutionen, die im Be-
reich der Hochwasservorsorge 
beratend tätig sind.  
 

Eigenvorsorge stärken 
 
Mit einer verstärkten Beratung ist 
auch eine stärkere Eigenvorsorge 
der Bürger verbunden. Private 
Vorsorgemaßnahmen der Bürger 
sollten sich in hochwassergefähr-

deten Bereichen an der fachlichen 
Risikoabschätzung orientieren und 
insbesondere hochwasserange-
passtes Bauen sowie sonstige 
bauliche Vorkehrungen gegen 
Hochwasserschäden umfassen. 
Hierbei sollten die betroffenen 
Bürger durch eine staatliche För-
derung in Form von Beratung oder 
auch zinsvergünstigten Darlehen 
o. ä. unterstützt werden. 
 

Versicherungslösungen 
weiter ausbauen 

 
In hochwassergefährdeten Berei-
chen obliegt es schließlich den 
betroffenen Eigentümern, Versi-
cherungsschutz gegen Elementar-
schäden zu erlangen. Dieses stellt 
sich in der Praxis schwierig dar. 
Unter Einbeziehung der Versiche-
rungswirtschaft ist es daher gebo-
ten, Rahmenbedingungen zu ent-
wickeln, die einen Versicherungs-
schutz für betroffene Bürger zu 
vertretbaren Konditionen ermögli-
chen. In diesem Zusammenhang 
sind unterschiedliche fachliche 
Aspekte wie etwa eine sachge-
rechte Hochwasservorsorge, Bau-
beschränkungen oder die hoch-
wasserangepasste Gestaltung von 
bestehenden Gebäuden („Hoch-
wasserpass für Gebäude“) zu be-
rücksichtigen.  
 
Vergaberechtliche Erleichterun-
gen zur Beseitigung von Hoch-

wasserschäden vorsehen 
 
Die Beseitigung von Hochwasser-
schäden zeigt immer wieder, dass 

es neben der finanziellen Unter-
stützung der Kommunen durch 
Bund und Länder auch auf eine 
praxisgerechte und zügige Abwick-
lung der Maßnahmen „vor Ort“ 
ankommt. 
 
Es ist daher auch in Zukunft durch 
Länderrecht sicherzustellen, dass 
im Hochwasserfall der Ausnahme-
tatbestand einer „besonderen“ 
oder „zwingenden“ Dringlichkeit 
nach den einschlägigen Vorschrif-
ten des Vergaberechts (VOB/A 
und VOL/A) vorliegt, so dass im 
Falle der Beseitigung von Hoch-
wasserschäden oder -gefahren 
vom Grundsatz der öffentlichen 
Ausschreibung bzw. des Offenen 
Verfahrens abgewichen werden 
kann. 
 
Die Länder werden in diesem Zu-
sammenhang aufgefordert, bei 
entsprechenden Befreiungen die 
vorgesehenen Befreiungszeiträu-
me nicht zu knapp zu bemessen.  
 
Die Praxis in den Städten und 
Gemeinden belegt, dass die Besei-
tigung von Hochwasserschäden 
oder -gefahren regelmäßig erheb-
liche Zeit in Anspruch nimmt. Städ-
ten und Gemeinden dürfen mithin 
keine vergaberechtlichen Hürden 
bei der Beseitigung von Hochwas-
serschäden aufgebaut werden. 

 
 
 

Berlin, 01. Juni 2016 


